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RS OGH 1997/3/5 13Os13/97
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.03.1997

Norm

StGB §64 Abs1 Z4

Rechtssatz

In der Aufzählung des § 64 Abs 1 Z 4 StGB ist (unter anderem sowie bei bestimmten Voraussetzungen) lediglich das

Verbrechen nach § 12 SGG genannt. Für die übrigen im Ausland begangenen strafbaren Handlungen nach dem

Suchtgiftgesetz kommt diese Norm nicht in Betracht.
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